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Fannlienfideikommisse
(Schluß)

enn man sich darüber einig ist. daß Fannlieufideikounnisse dem
Staate von Nutzen, der Entwicklung des Volkswohlstandes nicht
hinderlich und gerade in der Gegenwart, die einer Mobilmachung
aller staatserhaltenden Kräfte zur Abwehr bevorstehender Angriffe
gewidmet sein sollte, besonders wichtig sind — eine Anschauung, der

nicht bloß voil den Sozialdemokraten uud den Anarchisten, sondern auch hier und
da von staatsfreundlichen Fortschrittlern widersprochen wird —. so ist damit
für einen diese Angelegenheit regelnden Gesetzentwurf nur die allgemeinste
Grundlage gewonnen, und die Schwierigkeiten aller Art. wie man eine gesunde
Entwicklung des schon Bestehenden herbeiführen und Gefährdungen des Volks¬
wohlstandes, die dem lähmenden Einfluß der toteu Hand zuzuschreiben wären,
aus dem Wege gehen könne, stellen sich in Menge ein.

Dem Übelstande, daß die Errichtung jedes Familienfideikviumisses eine
Stiftung ist, die ein Mumienboot ans dem rasch dahingleitenden Strome des
Lebens zu verschiffen sucht und diesem Boote Kapitäne und Steuerleute, deren
Hände vielfach gebunden sind, mitgibt, ist schwer abzuhelfen, denn sowie man
die Hände des Kapitäns und des Steuermauns allzu frei macht, verliert der Staat
deu leitenden Einflnß. mit dein er darüber wachen zu müssen glaubt, daß durch
«lle Generationen, und solange das Fideikommiß in Kraft bleibt, den Absichten
des Stifters nachgekommen nnd dem Gefamtwohl oder dem Interesse der
übrigen Familienglieder nicht zuwidergehandelt werde. Der Entwurf und die
ihm beigegebne Begründungsschrift beweisen, mit welchem Eruste, mit welcher
Sachkenntnis und mit welchem weiten Blick diese Schriftstückevorbereitet worden
sind: wahres entwicklungsfähiges Leben wird freilich auch durch diese,, Entwurf
den, Familienfideikommisse nicht eingeflößt werde,,, denn das mumienhaft
Unbewegliche liegt schon in seinem Begriff, aber wer beide Schriftstücke mit vor¬
urteilsfreiein Auge mustert, wird zugeben müssen, daß sie von einer durchans
unparteiischen uud sachlichen Beurteilung der Verhältnisse ausgchn uud im
Juteresse der Gesamtheit sowohl als der uächstbcteiligtc» Privatpersonen ver-
meidliche Übelstände nach Möglichkeit abstellen. Aiif alle Einzelheiten des
Entwurfs einzugch» wird rein fachwissenschaftlichenBlättern eher möglich sein.
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als den Grenzboten, die sich darauf beschränken müssen, ihren Lesern die Grund¬
züge der beabsichtigten Neueinrichtung zu veranschaulichen und sie auf den durch
die Neuregelung bezweckten und in der Hauptsache wohl auch zu erwartenden
Fortschritt aufmerksam zu machen.

Besonders müssen wir hierbei einige Bestimmungen erwähnen, durch die die Er¬
richtung von Familienfideikommissen in Hinsicht auf die festzulegenden Besitz-
gegeustäude durchaus sachgemäß beschränkt werden soll. Gcldfideikommissesollen
— wie hierüber auch in Bayern, Sachsen, Baden, Hessen und Braunschweig
dieselben Bestimmungen getroffen worden sind — künftig nicht zugelassen, und
nnr Grundfideikommisse von einer gewissen, dnrch den Jahresertrag gekenn¬
zeichneten Bedeutung erlaubt werden.

Dem reinen Geldsidcikommisse — im Gegensatz zu den später zu
erwähnenden, von den Stiftern als Ergänzungen ihrer Gruudfideikommisse fest¬
zulegenden Kapitalien — spricht die Begründungsschrift die „innere Dnseins¬
berechtigung" ab, da es „von dem Bezugsberechtigten keine eigne Arbeit ver¬
lange und nicht geeignet sei, znr Teilnahme an gemeinnütziger Tätigkeit im
Dienste des Vaterlands anzuregen, deren Wert oft erst durch dem Segen
erkannt werde, den die Früchte der eignen Arbeit bringen." Ob die Begründung
in dieser Form recht stichhaltig ist, mag dahingestellt bleiben. Da man sich
jedoch über vvrhandne Bedenken gegen die Familienfideikommisse nur dnrch die
Erwägung hinwegsetzen kann, daß die Erhaltung eines möglichst stetigen Groß¬
grundbesitzes für den Staat überaus wichtig sei, und daß das Gruudfidei-
kommiß zur Erhaltung und zur Förderung eines solchen Großgrundbesitzes
wesentlich beitrage, so verwahrt dieser Ausgangspunkt den Gesetzgeber dagegen,
daß er die Ausnahme unnötig erweitere und sie nicht vielmehr sachgemäß auf
die Fülle beschränke, in denen ihr nach den Erfahrungen die gewünschte er¬
sprießliche Wirkung nachgerühmt werden kann. Weiter zu gehn und die Aus¬
nahme auf Fideikvmmisse auszudehnen, die mit dem Großgrundbesitz nichts zu
tun haben, liegt um so weniger Veranlassung vor, als die Absichten dessen, der
ein Geldfideikvmmißzn errichten wünscht, auch auf andre Weise, und zwar im Wege
der Familienstiftung erreicht werden können. Daß sich die Befugnis ans Grundfidei¬
kommisse beschränken soll, ist deshalb durchaus zn billigen, und Bestimmungen,
die nicht jedermann, der über Grund und Boden zugunsten einer Familie durch
Vererbung in der Einzelfolge verfügen will, in den Stand setzen, das durch eiue
Fideikommißerrichtung zu tun, sind ebenfalls gerechtfertigt, da die vorgesehenen
Beschränkungen dem Grundmotive des Gesetzes, das den Großgrundbesitz im
Interesse des Staats stützen und mehren will, durchaus entsprechen.

Nach Paragraph 1 des Entwurfs „kann zu einem nach dem Willen des Stifters
innerhalb einer Familie dnrch Einzelfolge sich vererbenden unveräußerlichen und
nnverschuldbaren Sondervermögen (Familienfideikommiß) Grundbesitz gewidmet
werden, der im Gebiete des preußischen Staats belegen und seinem Haupt¬
zwecke nach zum Betriebe der Land- oder Forstwirtschaft bestimmt ist," und Para¬
graph 2 vervollständigt diese Erfordernisse, indem er bestimmt, „jedes Familien¬
fideikommiß müsse dem Fideikommißbesitzerein Jahreseinkommen von mindestens
10000 Mark aus Grundbesitz gewähren, der die Grenzen einer Provinz und
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der au sie stoßenden Kreise nicht überschreite. Dieses Jahreseinkommen müsse
in Höhe von mindestens 5000 Mark aus einer Besitzung herrühren, die ein
wirtschaftliches Ganzes bilde."

Man überzeugt sich mit besondrer Genugtuung schou durch diese ersten
Paragraphen, daß es dem Entwürfe weniger nm den in der Begründnngsschrift
erwähnten Glanz einzelner Familien als um den Staat zu tun ist, in dessen
Nutzen die Erhaltung und die Kräftigung eines stetig waltenden uud wirkenden
Großgrundbesitzes liegt. Die Bestimmungen, daß der Grundbesitz im Gebiete
des preußischen Staats gelegen und seinem Hauptzwecke nach zum Betriebe der
Land- oder Forstwirtschaft bestimmt seiu soll, weisen ausdrücklich auf diesen
Gedanken als den leitenden hin. Latifundien, die, wie ein Teil Irlands, als
unkultivierte Steppen nur dem Parforcereiter dienen, ohne irgend welchen den,
wirtschaftlichen Nutzen der Gesamtheit zugute kommenden Ertrag zu gewähren,
entsprechen den Anforderungen des preußischenEntwurfs nicht, anch die gewaltigen
Hüuscrkvmplexe, deren Zinsertrag einem Teil des englischen Adels erstaunliche
Einkünfte sichert, scheint die Fassung des Paragraphen, die den Betrieb der Land¬
oder der Forstwirtschaft als den Hauptzweck des Grundbesitzes bezeichnet, von
vornherein im Prinzip als ungeeignete Objekte für eine Fideikommißerrichtnng
auszuschließen.

Wäre es dein Entwnrfe. wie man anfänglich glauben mußte, um den
Glanz einzelner Familien zu tun, so könnte es ihm offenbar gleichgiltig sein,
wo der Ertrag, den er zum mindesten fordert, herkommt, ob das zinsenbringeude
Land preußisches oder fremdes ist, ob es aus vielen zerstreuten Parzellen oder
aus einem zusammenhängenden Ganzen besteht, ob es in ein und der¬
selben Provinz und den an sie stoßenden Kreisen oder halb hier halb dort
gelegen ist. Für die Wohlhabenheit und de» Glanz der Familie würde das
keinen Unterschied machen, für ihre Stellung uud ihren Einfluß in der Provinz
ist es dagegen ausschlaggebend. Wenn die Mitglieder einer solchen längere
Zeit in der Provinz angesessenen Großgruudbesitzerfmuilie dem Lande, wo sie
geboren nnd als Kinder aufgewachsen sind, mit Leib und Seele angehören,
wenn sie für die staatsfreundliche Nachbarschaft ein Beispiel, eine Stütze, ei»
Sammelpunkt sind, wenn sie den Nährboden liefern, woraus die Regierung
immer von neuem geeignete Träger für ihre hohem Zivil- und Militärämter
zieht, so verdankt der Staat das Stetige und Zuverlässige solcher Beziehungen
der Scholle, mit der solche Familien so lange verwachsen gewesen sind. Und
es lohnt sich für ihn offenbar, nicht bloß alles aus dem Wege zu rünmcn.
was der Fortdauer eiues solche» ersprießlichen Zustandes gefährlich werden
könnte, sondern auch selbst alles zu tun. was die bestehenden Zustände zu be¬
festigen und ihnen neue Stützen zu geben geeignet ist. In dem Sinne ist
die Art, wie der Entwurf die Zugehörigkeit des Fideikommißbereichs zu ein
und derselben Provinz betont, für die Absicht, die man verfolgt, sehr bezeichnend,
und niemand, dem die Gefahren der nächsten Zukunft klar vor Augen stehn,
wird darüber im Zweifel sein können, daß es sich bei dem Gesetze nicht um
die Begünstigung adlichcr Großmannsgelüste, sondern im eigentlichenSinne um
eine staatserhaltende Maßregel handeln wird.
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Der von dem Entwurf in Vorschlag gebrachte Mindestbetrag von 10 000 Mark
jährlichen Einkommens ist jedenfalls nach weislicher Erwägung gewählt worden.
In Wahrheit dürfte er eher zn niedrig als zn hoch sein, und es sollte mich
nicht wundern, wenn er im Laufe der Verhandlungen auf Gruud vielseitiger
Wünsche erhöht würde. Das badische Gesetz vom 17. Juni 1899, das sich in Para¬
graph 4 des 36. Artikels bei Angehörigen des Nitterstandes mit einem jährlichen
Einkommen von 7000 Mark begnügt, für die Angehörigen des Herrenstandes
aber ein Neineinkommen von mindestens 26000 Mark fordert, dürfte mit diesem
Unterschiede auf richtigem Wege seiu, obwohl man ihm darauf wegen der be¬
stehenden Voreingenommenheit gegen feudale Hierarchie schwerlich folgen wird.

In Paragraph 6 heißt es: „Neben land- nnd forstwirtschaftlichemGrundbesitze
können Vermögensgegenstände andrer Art zu dem Familienfideikommisse gewidmet
werden," und die Begründuugsschrift gibt hierzu ausführliche Erläuterungen,
indem sie hervorhehebt, daß neben land- und forstwirtschaftlichem Grund¬
besitze auch Grundstücke andrer Art, insbesondre solche, die dem Betriebe
gewerblicher und kaufmännischerUnternehmungen dienen, ferner städtische Wohn¬
häuser oder uubebaute städtische Grundstücke, Gebäude zur Unterbringung von
Kunstsammlungen, Bergwerke, selbständige Gerechtigkeiten, Erbbaurechte und
sonstige Rechte an Grundstücken mitgestiftet werden können.

Der häufigste und wichtigste Fall der Mitstiftnng beweglicher Sachen, sagt
die Begründuugsschrift, werde die Mitstiftung des Inventars sein, im übrigen
würden namentlich Schmucksachen, Gold- und Silbergerät, Gemälde nnd andre
Kunstgegeuständc, Bücher, Möbel und sonstiger Hausrat die Stiftuugeu ver¬
vollständigen.

Es ist bekmmt, daß in England der Wert der sich auf diese Weise sidci-
tommissarisch in der Einzelfolge vererbenden Juwelen, Pretiosen, Gold- und
Silbergefüße, Bücher, Spitzen, indischen Shawls, Gemälde, Statuen nnd Por¬
zellane zu geradezu ungl an blichen Summen angegeben wird, und daß die sidei-
kommissarischeFestlegung dieser Schätze von den Kunst- und Juwelenhändlern
allgemein als der Hauptgrund bezeichnet wird, warnm es den? reichern Amerika
bisher noch nicht gelungen ist, diese vom englischen Adel ererbte Pracht durch
bereitwilliges Eingehn auf jede beliebige Forderung an sich zn bringen.

Was Kapitalien (Geld, Geldfordernngcn und Wertpapiere) anlangt, so dürfen
nach Paragraph 6 des Entwurfs solche „nur gewidmet werden, wenn der Wert
des für die Abfindnngs- und für die Ausstattungsstiftnng ausgesetzten Stiftuugs-
vermögeus das zehnfache Jahreseinkommen aus dem zum Familienfideikommisse
gewidmeten Vermögen erreicht. Kapitalien, die nicht für die Verbesserungsinasse
bestimmt sind, dürfen, mit Einschluß der auflaufenden Zinsen, das Hundertsache
Jahreseinkommen aus dem land- nnd forstwirtschaftlichen Grundbesitze nicht
übersteigen und können zum Familienfideikommisse mir gewidmet werden, wenn
zugleich ein den mindestens zehnfachen Betrag dieses Einkommens erreichendes
Kapital für die Verbesserungsmasse ausgesetzt wird."

Obwohl die Ausdrücke Abfiuduugs- und Ausstattungsstiftungeu sowie Ver¬
besserungsmasse in der Hauptsache verständlich sind, so mag doch hier das m
der Begründnngsschrist darüber Gesagte mitgeteilt werden, da der Umstand, daß
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diese Stiftungszubehvrc (Pertinenzien) von dem Entwurf als unerläßlich (obli¬
gatorisch) bezeichnet werden, und daß deren Beschaffung als die Bedingung
einer möglichen Mitstiftnng von Kapitalien zum freien Zinsgenusse für den
Fideikommißbesitzeroder dergleichen anzusehen ist, für den einsichtigen und fort¬
schrittlichen Geist, von dem die vorgeschlagnen Neuerungen beseelt sind, das
beste Zeugnis gibt. „Der Entwurf, sagt die Begriindungsschrift, geht davon
aus, daß der Stifter seine verfügbaren Mittel in erster Reihe znr Sichernng
derjenigen Rechtsansprüche verwenden soll, die gewissen nicht zum Fideikommiß-
besitze gelangenden Familienmitgliedern ans sittlichen und sozialen Gründen als
Ersatz für den ihnen durch deu Übergang des Fideikommißvermögens auf nur
ein Familienmitglied entzognen Mitgenuß eingeräumt werden, nnd in zweiter
Linie zur wirtschaftlichen Erhaltung des Fainilienfideikommisses. Der Entwurf
verlaugt daher, daß der Stifter zunächst die Abfindungs- und Ausstattungs¬
stiftung mit einem der Größe und der Bedeutung des Fainilienfideikommisses ent¬
sprechenden Vermögen bedenke und für die Vcrbessernngsmasse (nach H 61 des
Entwurfs ist dies »eiu zur Erhaltung uud nachhaltigen Verbesserung des
Familienfideikommisses anzusammelndes Kapital«) eine angemessene Summe aus¬
setze. Der Wert des Stiftnngsvcrmögens (für Abfindung und Ausstattung) soll
das zehnfache Jahreseinkommen aus dem gesamten Fideikvmmißvermögen erreichen,
während für die Verbesserungsmasse ein dem zehnfachen Jahreseinkommen aus
dem land- und forstwirtschaftlichen Grundbesitze gleichkommendes Kapital als
ausreichend betrachtet wird. Diese Verschiedenheit des Maßstabs hat ihren
Grund darin, daß wem? die Abfindungen und Ausstattungen den bezugs¬
berechtigten Familienmitgliedern wirklich einen entsprechenden Ersatz für den
ihnen entzognen Mitgenuß an dem Familienvermögen bieten sollen, das Stiftungs¬
vermögen auch in einem angemessenen Verhältnisse zu dem gesamten Fidei¬
kvmmißvermögen stehn muß, während die Verbesserungsmasfc, da sie nur dem
land- und forstwirtschaftlichen Grundbesitze zu dienen hat, auch nur in einer
diesem Zwecke entsprechendenHöhe ausgestattet zu werden braucht. Ein Kapital
braucht für die mit selbständiger Rechtsfähigkeit versehenen Abfindungs- und
Ausstattungsstiftnngen nicht ausgesetzt zu werden, sofern nur der Wert des
Stiftnngsvcrmögens überhaupt, das aus Vermögensgcgenständen jeder Art.
z- B. auch aus Grundstücken bestehn kann, der gesetzlichen Voraussetzung ent¬
spricht. Dagegen kommt für die Vcrbessernngsmasse, die nur als ein zu dem
übrigen Fideikvmmißvermögen gehörendes Kapital mit besondrer Zweckbestimmung
gedacht ist, lediglich die Stiftung eines Kapitals in Betracht."

Die Art, wie sich die Höhe der dein Grundfideikommiß beigefügten Kapitnl-
stiftnngen gegenseitig bestimmt, ist auf Seite 59 der Begründungsschrift durch
ein Zahlenbeispiel erläutert, woraus man nnter anderm auch ersehen kann, daß
die von dein EntWurfe vorgeschlagnen verschiednenMinimal- und Maximalgrenzen
dem Stifter ein weites Feld lassen, und daß er Gruudfideikommissen mit keines¬
wegs ungewöhnlich hohem Jahreseinkommen sehr beträchtliche Kapitalien bei¬
fügen kann, wenn er gesonnen ist, von der ihm im Entwurf eingeräumten Befugnis
zugunsten des FideikommißbesitzersGebrauch zu machen und ihn innerhalb der er¬
laubten Grenzen mit ansehnlichen Summen zu freiem Zinsgenuß zu bedenken.
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Das von der Begründungsschrift angeführte Beispiel geht, um möglichst
einfach zu Verfahren, von der Annahme einer durchgängigen Verzinsung zu vier
Prozent für Kapital- wie Bodenrente aus. Es wird angenommen, das Fidei-
kommiß, um dessen weitere Ausstattung es sich handle, bestehe einerseits aus
land- und forstwirtschaftlichem Grundbesitz, andrerseits aus einem Bergwerke
und sonstigen Accesforien dergestalt, daß jeder dieser Bestandteile ein Jahres¬
einkommen von 20 000 Mark abwerfe, und der Stifter wünsche diesem Fidei-
kommisse zu freiem Ziusgenusse für den Berechtigten den höchsten Betrag bei¬
zufügen. Da nach Paragraph l! Absatz ?» des Entwurfs solche Kapitalien
das hundertfache Jahreseinkommen aus dem land- und forstwirtschaftlichen
Grundbesitze nicht übersteigen dürfen, so würde sich die in dem angenommenen
Falle mögliche Maximalsuiume ans 100 >< 20000 ^ 2000000 Mark belaufen.
Um jedoch zu dieser Widmung berechtigt zu sein, wird der Stifter zuvor für
die Beschaffung von Abfindungs- und Ausstattungsstiftungen in der Gcsamt-
höhe von 1200000 Mark (10 X 20000 -1- 20000 -^-80000, dem vierpro-
zentigen Zinsertrag jener zwei Millionen) und einer Verbessemngsmasse von
200000 Mark (10X 20000) Sorge zu tragen haben. Wenn wir also den
Kapitalwert jeder der beiden Fideikvmmißhälften (des land- nnd des forstwirt¬
schaftlichen Grundbesitzes und des Bergwerks mit Accessorien) bei vierprozeu-
tiger Verzinsung zu je 500000 Mark annehmen, so gestaltet sich, abgesehen
von den Kosten und dem Stempelbetrage, die in Frage kommende Aufwendung
wie folgt:

Wert des Fideikommißgrundbesitzes .... Mark 1 000000
Abfindungs- und Ausstattungsstiftung .... „ 1200000
Verbesserungsmasse.......... „ 200 000
Kapital zu freiein Zinsgenuß des Berechtigten . „ 2000000

Suimua^Mark 4400000^

Was die Abfindungs- und die Ausstattnngsstiftungen anlangt, so ist deren
gegenseitigeAbgrenzung nicht mit besondrer Schärfe erfolgt, obwohl sie sich durch
die Verschiedeuheit der Zwecke, denen sie dienen, und namentlich um deswillen
voneinander unterscheiden, weil die Abfinduugsstiftnng regelmäßige Jcchresrcnteu,
die Ausstattnttgsstiftnng einmalige Ausstattungskapitalien auszuzahlen bestimmt
ist. Es wird zwar überall da, wo im Entwurf oder in der Vegründungs-
schrift von ihnen die Rede ist, von dem Grundsatz ausgegangen, daß es sich
dabei um zwei voneinander völlig unabhängige rechtsfähige Stiftungen handle,
aber der für sie vorgeschlagne Minimalbctrag wird durch keinerlei ausdrück¬
liche Bestimmung schon im voraus zwischen sie verteilt. Es soll vielmehr Sache
des Stifters sein, dies zu tun, wenn er die Bestimmung darüber nicht vielmehr
dem an die Genehmigung der Fideikommißbehörde gebunduen Ermessen des
Stiftnngsvorstandes überlassen will. Paragraph 107 ermächtigt diesen svgar,
mit Zustimmung der Fideikommißbehörde die verfügbaren Mittel der einen
Stiftung, soweit sie für deren Zwecke nicht nötig sind, für die Zwecke der andern
zu verwenden.

Es ist selbstverständlich, daß mau bei den im Sinne des Entwurfs ab¬
findungsberechtigten Erben nicht an die pflichtteilbcrechtigten Erben des Stifters
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zu denken hat, da diesen vielmehr für den Fall, daß sie durch die Errichtung
des Fideikommisses beuachteiligt sein sollten, derselbe Anspruch auf Ergänzung
des Pflichtteils zusteht, den ihnen Paragraph 2325 Absatz 3 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs au etwaige von dein Erblasser beschenkte Personen einräumt. Sie
sind berechtigt, diese Entschädigungen aus deu Kapital- und Bodenwerten des
Fideikommisses zu beanspruchen, während nach dem Entwurf als cibfindungs-
berechtigt aus den Erträgnissen des Stiftungsvermögens gelten sollen: der über¬
lebende Ehegatte, ein unterhaltsbcrechtigter früherer Ehegatte, die Kinder und
die Enkel eines frühern Fideikommißbesitzers, Enkel jedoch nur, wenu keine ab¬
findungsberechtigten Eltern oder Voreltern vorhanden sind.

Durch diese Bestimmung wird die Härte vermieden, die für die nächsten
Angehörige» des bisherigen, inzwischen verstorbnen Fideikommißbesitzers darin
bcstehn würde, daß sie, die sich in dessen Besitzzeit mit ihm des Nutzuießungs-
rechts erfreute», nun mit eiuemmal beim (Antritte der Nachfolge aller bisher
genossenen Annehmlichkeiten und Beihilfe verlustig gehn und sich gar vielleicht
durch den jähen, unvorhergesehenen Wechsel dem Mangel und der Not preis¬
gegeben sehen sollten. Nach den bestehenden Grundsätzen des Bürgerlichen
Rechts würde für deu Fideikommißnachfolger gesetzlich keine Verpflichtung vor¬
liegen, sich der Angehörigen seines Vorbesitzers anzunehmen, da er seineu
Rechtstitel nicht von diesem, sondern unmittelbar von dem Stifter ableitet.
Doch sprechen Billigkeitsrücksichten dafür, daß im Kreise der Familie auch liebe-
und pietätvollen Erwägungen Rechnung getragen werde, und tatsächlich ist
auch, namentlich in der neuern Zeit, ohne daß es eines gesetzlichen Zwanges
bedurft hätte, der moralischen Verpflichtung, das Schmerzliche eines so plötz¬
lichen Wechsels nach Kräften zu mildern, fast ausnahmlos von der Seite des
Fideitoinmißberechtigten nachgekommen worden. Nur iu deu besoudcru Fallen,
wo dieser durch einen großen, ausschließlich auf ihn angewiesenen eignen An¬
hang ohnehin bedrängt war, ließen bisweilen die von ihm den Angehörigen
des Vorbesitzers bezeigten Rücksichten zu wünschen übrig, und der Umstand,
daß nun diese Entschädigungsfrage ganz seiner Machtsphäre entzogen uud als
Gegenstand einer nicht von ihm, sondern von einem eignen Vorstand geleiteten,
nicht auf seinen guten Willen nnd seine Liberalität, sondern auf gesetzlich ihm
obliegende jährliche Beitrüge angewieseueu Stiftung anzusehen ist, muß als ein
großer Vorzug der beabsichtigten Neuregelung anerkannt werden. Daß damit
"och bei weitem nicht alle die unzähligen kleineu Reibungen, zu denen die
Regelung pekuuiärer Fragen zwischen Angehörigen ein und derselben Familie
Veranlassung zu geben pflegt, wegfallen werden, wird jeder, der aus Erfahrung
mit solchen Wespennestern bekannt ist, gern zugeben, aber es ist damit ein
großer, Erfolg versprechender Schritt zu einer Besserung bisweilen geradezu
unerträglicher Verhältnisse getan, bei denen gewöhnlich die, denen es am wenigsten
zukommt, das große Wort führen, und worunter in der Regel besonders der
Fideikommißbesitzer,der niemals allen Anforderungen gerecht werden kann, das
meiste zu leiden hat. Ganz besonders werden es auch künftighin die Aus-
stattuugsansprüchc sein, durch die der Familien frieden bedroht werden wird, da
hierbei, namentlich wenn der Stiftuugskasse während einer gewissen Zeitfolge viel
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zugemutet worden ist, die eiugetretne Ebbe alle Anspruchsberechtigten gefährdet
und den Einzelnen, dem der fürs erste allein noch verbleibende Kassenrest als
Ausstattungsbeitrag zugebilligt werden muß, für alle, die leer ausgehu, zu
einem Gegenstande ihres Neides und ihrer Mißgunst macht.

Auch die besondern Fülle, wo ein Gut der Aufnahme aller dem Fidei-
kommiß gegenüber zu Ansprüchen berechtigten Familicnmitglieder dient, werden
durch die neuen Bestimmungen nichts von ihrer für deu Einzelnen mitunter
besonders peinlichen Sonderbarkeit verlieren, da ein solches Haus infolge der
kompliziertesten Familien- und persönlichen Intriguen, bei denen alle Alter und
beide Geschlechter mit einer durch die Jahre und die Tradition gesteigerten
Leidenschaftlichkeit beteiligt sind, anerkanntermaßen jeden Altemänner- und Alte-
weiberspittel an rastlosem, von früh bis abend währendem Unfrieden übertrifft.
Ist es doch, als wenn auf solchen zn Versorgungshüuseru eingerichteten Stamm-
gütern die Verpflichtung, einander als Mitgliedern derselben Familie mit
Achtung und Rücksicht zn begegnen, wie eine Art Eiter wirkte, der jede auch
die leichteste Wunde sofort gefährlich macht nnd unter der Decke geselliger
Korrektheit wie ein unvertilgbarer Krebsschaden um sich greift. Diese Ver¬
giftung der Charaktere ganzer Generationen, von der sich ja glücklicherweise
andre unter denselben Verhältnissen lebende Familienpensivnüre völlig frei halten,
möchte ich für die eigentliche Kehrseite der für manches Auge so glänzend er¬
scheinenden Medaille ansehen, auf deren Bildseite der Kopf des Stifters mit
der stolzen Umschrift sxlouclori lÄiniIig.ö prangt, einer Medaille, die von manchen
mit den Verhältnissen nicht vertrauten Personen, unter ihnen besonders von
Anarchisten und Sozialdemokraten, für ein Kleinod angesehen wird, das man
den Privilegierten je eher je besser und nm jeden Preis entreißen müsse,
während es doch keiner von ihnen in den engeu, beschränkten und durch die
gegenseitigen Anfeindungen doppelt unerträglichen Verhältnissen länger als vier¬
undzwanzig Stunden aushalten würde.

Andre Sorge und andre Not werden mit der Verbesserungsmassc ver¬
bunden sein, die dem Fideikvmmißbesitzer unter gewissen Bedingungen uud für
gewisse Eventualitäten zur Verfügung stehen soll, die aber nur da. wo man
ohnehin auf einem grünen Zweig ist, znr Freude und zur Genngtunng gereichen
wird. Wo bei der Stiftung des Fideitommisses diese Besserungsmcisfe sogleich
von vornherein in Höhe des zehnfachen Betrags des Jahreseinkommens ans dem
land- und dem forstwirtschaftlichen Grundbesitz hinterlegt worden ist, wird aller¬
dings, wenn das Fideit'vmmiß von besondern Natnr- und Kriegskalamitäten
verschont bleibt, diese zur Erhaltung und nachhaltigen Verbesserung des An¬
wesens bestimmte Stiftung eine große Hilfe und ein zuverlässiger Rückhalt sein.
Aber ganz ohne einen Beigeschmack von Wermut wird die Verwaltung dieser
Kapitalien für deu Fideikvmmißbesitzer kaum sciu, und der Paragraph 62 des
Entwurfs, der bestimmt, daß er dem Familienrat über die Verwaltung der zum
Familienfideikommisse gehörenden Kapitalien alljährlich Rechnung zn legen habe,
führt, namentlich was die Verwendung der aus der Verbesseruilgsmasse ge¬
wonnenen Zinsen oder gar eines Teils der zu ihr gehörenden Kapitalien an¬
langt, auf ein äußerst dorniges Gebiet. Denn eine Vcrnwgensverwaltnng zur
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Zufriedenheit der eigne», mit gesetzlichem Aufsichtsrecht betrauten Familie zu
führen ist ungleich schwerer, als hierin den Ansprüchen Fremder völlig Genüge
zu leisten. ?ot. eapit-g., tot 8M8us heißt es ganz besonders, wenn sich Mit¬
glieder ein und derselben Familie versammeln, um über dem Jahresberichte des
Fideikommißbesitzers. den sie als ihren Mandatar auseheu, zu Gericht zu sitzeu.
Die bekannte Wendung: „Lieber Vetter, Sie Hütten doch besser getan usw.,"
zieht sich oft wie der nie fehlende rote Faden der englischen Marine durch alle
Verhandlungen hindurch, und ein mehrwöchiger Aufenthalt in Karlsbad oder
Marienbad ist für den von der Nachbarschaft um seine glückliche, sorgenlose
Existenz beneideten Fideikommißbesitzcr in der Regel das unvermeidliche Nach¬
spiel dieser jährlichen Rechnungsablegung. Freilich gibt es auch Familien
— und das sind nicht immer die wohlhabendsten —> wo auch diese Rechnungs¬
ablegung wie alles übrige in Frieden und Freundschaft abgeht, aber da die
unbequeme Gemütsart eines einzigen genügt, die bisherige Harmonie zu störeu,
so muß der sich wegen der Verwcnduugcu aus der Verbesserungsmasse vor
dem Familienrate verantwortende Fideikommißbesitzcrimmer auf den einen oder
den andern unangenehmen Zwischcnfall gefaßt sein.

Die Erwähnung des Familienrats bringt uns hier auf zwei weitere Er¬
rungenschaften des Entwurfs zu sprechen: auf die im Gegensatz zu den bisherigen
sehr liberalen Einrichtungen des Familienrats nnd des Familienschlusses, mit
dereu Hilfe der Entwurf sein möglichstes tut, die Fideikommißmumie zu gal¬
vanisieren uud an Stelle der bisherigen Schwerfälligkeit der Aufsichtsführuug
einen freiern, neuzeitlichcrn Zug iu die Sache zu bringen.

Ob nun nicht doch der Entwurf der Fideitommißbehörde zuviel Anteil an
der Verwaltung und den Beschlüssen der Familie zuschreibt, indem er bald den
Fideikommißbesitzcr,bald den Familienrat au das zuvor einzuholende obrigkeit¬
liche Einverständnis bindet, mag dahingestellt bleiben. Es stehn sich, was die
Grenzen der Selbstverwaltung anlangt, so verschiednc Meinungen gegenüber,
und es werden zu deren Begründung einander so widersprechende Tatsachen
angeführt, daß mau, wenn man auch persönlich zu dem ausgedehntesten Um¬
fange der Selbstverwaltuug als zu der den größten Erfolg versprechendenVer-
fahrungsweise das meiste Vertrauen hat, doch Bedenken trügt, damit zu sehr in
den Vordergrund zn treten, weil andrerseits eine Beschränkung der Selbst
Verwaltung gewissen Gefahren begegnet, die unter Umständen durch die völlige
Zügcllosigkeit des Einzelwillens herbeigeführt werden könnten.

Während sich bei den meisten Rechtsgeschäften zwei Interessenten gegen¬
überstehn, kommt beim Fideikommiß der fortwirkende Wille des Stifters als
dritter hinzu, und der Entwurf begnügt sich in seiner Gewissenhaftigkeit nicht
damit, die Wahrung dieses dritten Standpunkts dein Vertreter der Anwärter,
dem Familienrate zu überlassen, sondern er zieht in allen wichtigern Fällen die
Fideikommißbehörde als ausschlaggebende Stimme hinzu, sodaß trotz der im
allgemeinen Teile der Begründung ausgcsprochueu liberale« Absichten doch
wieder ein bureaukratischer Zug durch die neue Einrichtung geht. Wie es scheint,
sehr zum Nachteile der Sache, da man vielmehr in allen Augelegeuhcitcn. durch
die nur die Interessen der Familie berührt werden, dieser freie Hand lassen
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und den umgehenden Geist des Stifters nicht für jede wichtigere Entscheidung
in der Fideikommißbehörde verkörpern sollte. Je mehr Räder man einem
bureaukratischen Uhrwerke einfügt, um so mehr schließt man die Initiative der
Nächstbeteiligten, die doch das eigentlich lebensfähige nnd belebende Element ist,
aus, und um so mehr läuft man Gefahr, in den alten Schlendrian, wo vor
lauter Bedenken niemand zu handeln wagte, zurückzufallen. Man könnte die
Interessen des Familiengutes unbedingt dem Familienrate und dem Fidei-
kommißbesitzer ohne weitere Einmischung der Fideikommißbehörde überlassen.
Die Fälle, wo sich die beiden nicht einigen könnten, würden überaus selten sein,
nnd wenn dann ganz ansncchmsweise das Einschreiten der Behörde ausdrücklich
beantragt würde, so müßte das als Beweis gelten, daß der Familienrat und
der Fideikommißbesitzer ihre Sache nicht verstehen, da sie sonst ohne die Bei¬
hilfe der Behörde miteinander fertig werden würden.

Wenn man erwögt, wie oft in Banken und großen Handlungshäusern das
Prinzip des Fideikommisses, das Forterben des ungeteilten Ganzen auf einen
einzelnen Rechtsnachfolger ohne äußerlich wahrnehmbare Anstöße durchgeführt
wird, so fragt man sich, warum ähnliches nicht auch für den Großgrundbesitz
möglich sein sollte, und warum man gerade ihm eine ähnliche Währung der
gemeinsamen Interessen nicht zu freier Verfügung überlassen kann. Sollte nicht
doch die überkommene Gewohnheit obrigkeitlicher Bevormundung auch in diesen
mit so liberalen Absichten verfaßten Entwurf wider Willeu Hemmnisse hinein¬
getragen haben, die sich in der Praxis durch eine störende Verschleppung der
Geschäfte fühlbar inachen werden, und mit denen ein für allemal aufgeräumt
worden wäre, wenn man sich hätte entschließen können, die Familie nicht als
unmündiges Kind sondern als einsichtigen Erwachsenen zu behandeln, dem man
die Vertretung seiner Interessen ohne fremden Beirat und ohne fremde Hilfe
vertrauensvoll überlassen könne? Vielleicht werden seinerzeit die Verhandlungen
nach dieser Richtung hin der Familie etwas mehr Freiheit und Selbständigkeit
einräumen. Auch darf hierbei nicht nußer acht gelassen werden, daß der Ent¬
wurf dem Stifter mehrfach in ausdrücklicher Weise das Recht einräumt, den
Fideikommißbesitzer sowohl als deu Familienrat für gewisse Fälle von der
Fessel der obrigkeitlichen Genehmigung zu befreien. Es wird deshalb Sache
des Stifters sein, jede ihm in dieser Beziehung durch den Entwurf gebotne
Handhabe in möglichst ausgiebiger Weise zu benutzen: es werden ihm dafür
nicht bloß die einander folgenden Generationen dankbar sein, sondern der Segen
solcher weiser Veranstaltungen wird sich auch in dem besoudern Gedeihen der
Stiftung ganz von selbst fühlbar machen.

Was die Begründnngsschrift im allgemeinen über den Familienschluß und
den Familienrat sagt, ist so erschöpfend, daß es hier ohne Weglassung wieder¬
gegeben werden soll. „Die Anwärter, heißt es auf Seite 192 der Begrnndungs-
schrift, bilden zusammen mit dem jeweiligen Fideikommißbesitzer die zum Fidei-
tommißbesitze berufne Familie. Da das Familienfideikommiß allen Mitgliedern
dieser Familie in gleicher Weise gewidmet ist, müssen die Anwärter dasselbe Recht
wie der Fideikommißbesitzer bezüglich solcher Verfügungen über das Familien¬
fideikommiß haben, die dessen Bestehen oder dessen Grundgesetz, die Stiftungs-
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Urkunde betreffen. Dieseln Erfordernisse trügt der Entwurf durch die Regelung
des Fcunilicnschlusses Rechnung. Im übrigen ist das Recht des jeweilige»
Fideikvmmißbesitzers aber stärker als das der Anwärter, da ihm das Fidei-
kommiß gehört, er also über den Gebrauch des Fideikommißvermögens zu be¬
stimmen hat, während das Recht der Anwärter sich darauf beschränkt, zu ver¬
langen und dahin zu wirkcu, daß dieser Gebrauch nicht ein solcher sei, der sie
und ihre Abkömmlinge als künftige Fideikommißbesitzer in der dereinstigen
Nutzung des Familicnfideikommisses benachteilige. Die Notwendigkeit der Be-
tätiguug dieses Rechtes führt zur Entstehung eines Kreises gemeinsamer Inter¬
essen unter den Anwärtern. Werden diese gemeinsamen Interessen von ihnen
in wohlverstnndner Weise wahrgenommen, d. h. nicht unter Herborkehrung eines
Gegensatzes zwischen ihnen und dem Fideikommißbesitzer, sondern in dem Be¬
streben, möglichst mit dem Fideikommißbesitzergemeinschaftlichan der Erhaltung
und Förderung des Fnmilienfideikommisses zu arbeiten und nur solchen Hcmd^-
lungen des Fideikommißl'esitzers entgegenzutreten, die das Familicnfideikommis;
schädigen, so dient ihre Wahrnehmung offenbar zugleich dem Schutze der ge¬
samten Fideikommißstiftuug. Daß dieser Erfolg möglichst erreicht werde, muß
das Bestreben des Gesetzes sein. Es ist indes klar, daß er nicht erreicht werden
könnte, wenn den Anwärtern die Mittel und Wege zur Verfolgung ihrer Rechte
gegen den Fideikommißbesitzervöllig überlassen würden. Abgesehen davon, daß
der einzelne Anwärter vielfach nur an sich denken und nach dein Nutzen der
Gesamtheit wenig fragen würde, wäre es den Anwärtern, namentlich bei weit¬
verzweigten Familien, oft auch tatsächlich kaum möglich, sich zu gemeinsamem
Handeln zu vereinigen."

„Der Familienrat, heißt es im Paragraphen 182 des Entwurfs, besteht aus
drei Mitgliedern, mit Einschluß des Vorsitzenden. Die Zahl der Mitglieder
kann in der Stiftungsurknnde bis auf sieben erhöht werden." Es steht ihm
die Vertretung der Interessengemeinschaft der Anwärter im weitesten Umfange
zu. Der Vorsitzende soll — dies ist eine der oben angedeuteten wenig erfreu¬
lichen Bevormundungen — von der Fideikommißbehörde gewählt, auch sollen
die übrigen Mitglieder nach Maßgabe der Stiftungsurkunde von ihr bestellt
werden. Die Mitgliedschaft wird zwar grundsätzlich als Ehrenamt angesehen,
es ist jedoch dem Stifter unbeuommen, den Mitgliedern des Familienrats, wenn
er es für angemessen hält, eine besondre Vergütung ihrer Mühewaltung auszusetzen.
Die Beschlußfassung des Familienrats kann je nach dem Wunsche des Vor¬
sitzenden in einer Mitgliederversammlung oder durch eine schriftliche Erklärung
der Mitglieder erfolgen. Stimmenmehrheit entscheidet. Bei Stinnuengleichheit
oder Stimmenthaltung aller übrigen Mitglieder entscheidet der Vorsitzende.
Werden jedoch zu einem Antrage nur zwei einander widersprechendeStimmen
abgegeben, so gilt der Autrag als abgelehut, auch wenn der Vorsitzende für ihn
gestimmt hat.

Auch der Familienschluß, der es in der Hauptsache nur mit der Abänderung
der Stiftungsurkunde oder der Aufhebung des Familienfideikommisses zu tu»
hat. bedarf der Aufnahme und der Bestätigung durch die Fideikomnnßbehörde.
wenn es sich um eine Änderung der Stiftnngsnrkunde handelt. Die Aufhebung
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des Fideikommisses kann durch den Familienschluß ohne Beitritt der Fidei-
kommißbehörde erfolgen; es kann jedoch in der Stiftungsurkunde ausdrücklich
bestimmt werden, daß die Aufhebung der Stiftung von der Genehmigung des
Königs oder der zuständigen Minister abhängig sein soll.

Der Familienschluß muß mit einer Mehrheit von drei Vierteln der anwart¬
schaftsfähigen Familienmitglieder gefaßt werden. Er bedarf der Zustimmung des
Familienrats, die einstimmig erteilt sein muß, wenn es sich um die Aufhebung
des Familienfideitommisses handelt.

Das Gesagte wird genügen, den Lesern der Grenzboten, denen an einer
geordneten und stetigen Entwicklung unsrer staatlichen Verhältnisse gelegen ist,
den beruhigenden Eindruck zu geben, daß der besprochne Entwurf uicht unter
dem Einflüsse feudaler Mächte zustande gekommen ist, sondern daß er fort¬
schrittlichen Grundsätzen huldigt, ohne dabei das Wohl des Staates außer acht
zu lassen, das nicht ausschließlich auf Freiheit und Gleichheit, sondern eben¬
sosehr auf williger Unterordnung nnd angemesfener Gliederung beruht. Wenn
die hier ausgesprochueu Bedenken wegen zu häufigen bureaukratischen Ein¬
greifens der Behörde anch von andern Seiten empfuudeu werden sollten, so
wird es leicht sein, den Entwurf im Laufe der Beratung von solchen leichten
Schlacken zu befreien, ohne dadurch das Wesen der beabsichtigten Einrichtung,
der man nvr Glück und Gedeihen wünschen kann, zu beeinträchtigen.

Die sprachen- und Beamtenfrage in Böhmen
(Schluß)

> bgesehen von dem Kardinalfehler, daß sich die Deutschliberaleu
unter der Führung des Deutschböhmen Herbst wegen ihres im-
fruchtbaren doktrinären Liberalismus um die Herrschaft bringen
ließen, liegt ihr Hauptmißgriff namentlich für die Sndetenländer

I darin, daß sie von der bewährten Methode Bachs, der Zwei¬
sprachigkeit der Beamten, abgingen und den deutschen Charakter des Beamten¬
tums dadurch wahren zu können meinten, daß sie sich ausschließlich auf die
Pflege der dentschcn Sprache zurückzogen. Die Polen und die Magyaren
machen es bei sich wohl ebenso, aber sie haben sich in der Herrschaft erhalten,
während es mit den Dcutschliberalen aus war, gerade nach einem Jahrzehnt,
seitdem die neue Einrichtung getroffen worden war, lind die ersten danach ge¬
bildeten Beamten zum Vorschein kamen. Von dieser Zeit an datiert nun auch
das Eindringen und das Aufsteigen des Tschechentums in der Beamtenschaft.
Anfangs machte sich das nicht so sehr bemerkbar, weil noch genug Beamte
aus der Bachscheu Zeit da waren, auch aus Galizien und Ungarn zurück¬
kehrten, wo man sie nicht mehr leiden mochte. Die waren alle gut deutsch.
Aber nach und nach verschwanden aus deu tschechischeu Bezirken die deutschen
Beamten vollständig, weil dem jünger» Nachwuchs die Kenntnis des Tschechischen
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